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8343 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 

des Ausschusses für Unterricht, Kunst und Kultur 

über den Beschluss des Nationalrates vom 17. Juni 2010 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige geändert wird  

Das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige (SchUG-B) regelt die innere Organisation der Schulen für 
Berufstätige. Derzeit werden an ca. 80 Schulstandorten Berufstätigenformen angeboten, überwiegend im 
Bereich der berufsbildenden Schulen.  

Durch den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates wird mittels der Einführung des Modulsystems 
an Berufstätigenformen bei gleichzeitigem Entfall der Wiederholung von Schulstufen die bisherige 
innerorganisatorische Struktur geändert. Ebenso werden die Planung und Organisation des 
Unterrichtsangebotes des jeweiligen Bildungsganges durch die Änderungen flexibler und somit 
bedarfsgerechter.  

Der gewählte Bildungsgang kann individuell – entsprechend der jeweiligen persönlichen Gegebenheiten 
des bzw. der Studierenden – in unterschiedlichen Abläufen und Zeiträumen absolviert werden. Bereits 
erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten werden bei entsprechendem Nachweis angerechnet bzw. können 
durch die Ablegung von Modulprüfungen vom bzw. von der Studierenden eigenverantwortlich 
nachgewiesen werden. Die Unterstützung der Studierenden bei individuellen Entscheidungen des 
Studien- und Bildungsweges erfolgt durch eine Studienkoordination in neuer Form. 

Alle geplanten Maßnahmen dienen dem Ziel, es den Studierenden an Berufstätigenformen zu 
ermöglichen, ihr Studium mit Beruf und Familie leichter zu vereinbaren und trotz der Mehrbelastung den 
gewählten Bildungsgang erfolgreich abzuschließen. 

Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 30. Juni 2010 in Verhandlung genommen. 

Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Josef Saller. 

An der Debatte beteiligte sich Bundesrätin Monika Mühlwerth. 

Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Josef Saller gewählt. 

Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur stellt nach Beratung der Vorlage am 30. Juni 2010 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2010 06 30 

 Josef Saller Monika Mühlwerth 

 Berichterstatter Vorsitzende 


